
Stadt Cottbus / mösto Chodebuz
Der Oberbürgermeister
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Geschäftsbereich: lV Fachbere ich :61 Termin der Tagung: 30.09.2009

Beratungsqegenstand:
Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre für das Gebiet des Bebauungsplanes ,,Altes
Straßenbahndepot"

Vorlage zur Entscheidung

n durch den Hauptausschuss X öffentlich

X durch die Stadtverord netenversammlung n nichtöffentlich

Beratungsfolge: Datum Datum
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I  Soziales, Gleichstel lg.  u.  Rechte d. Minderh.

28.07.2009

16.09 .2009

X Umwelt 08.09.2009

X Hauptausschuss

X Stadtverordnetenversammlung

n ortsbeiräte

N JHA

23.09.2009

30.09.2009

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung Cottbus möge beschl ießen:

1. Zur Sicherung des mit  Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Cottbus vom 24.10.2007 (Beschluss-
Nr. lV-084-4'1/07) eingelei teten Verfahrens zur Aufstel lung des Bebauungsplanes , ,Al tes Straßenbahndepot"
wird dieVeränderungssperre nach $ 16 und'17 Baugesetzbuch (BauGB) i .  V. mit$ 3 Kommunalverfassung
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) verlängert.

2.  Die Satzung über die Verlängerung derVeränderungssperre ist  nach $ 
'16 Abs. 2 BauGB ortsübl ich bekannt

Frank Szymanski Holoer Kelch
Bürbermeister

Tagung am:
Anzahl der Ja-St immen:

Anzahl  der Nein-St imme

Anzahl  der St immen

Beratunqsersebnis des HA/der StVV:

tr  e inst immig I  mit  St immenmehrhei t

laut Beschlussvorschlag

mit Veränderu ngen (siehe N iederschrift)

Beschluss-Nr. :



Vorlasen-Nr.: lV-1 1 0/09
Problem besch rei bu nq/Beq rü nd u nq :
Zur Sicherung der mit  Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Cottbus vom 24.10.2007 zur Aufstel lung
des Bebauungsplanes , ,Al tes Straßenbahndepot" (Beschluss-Nr. lV-084-41107 - Aufstel lungsbeschluss)
formul ierten Planungsziele hat die Stadtverordnetenversammlung Cottbus auf ihrer Sitzung am 25.06.2008
(Beschluss-Nr. lV-061-49/08) den Erlass einer Veränderungssperre nach S 14 f f  BauGB, als Satzung
beschlossen. Die Satzung ist  mit  ihrer ortsübl ichen Bekanntmachung im Amtsblatt  der Stadt Cottbus am
12.07.2008 in Kraft getreten.
Die Geltungsdauer der Veränderungssperre ist  per Gesetz, $ 

'17 Abs. 1 BauGB, beim erstmal igen Erlass auf
zwei Jahre befristet und tritt nach Ablauf dieser außer Kraft. Der Gesetzgeber ermächtigt die Kommunen, die
Frist  um ein Jahr auf drei  Jahre zu ver längern. Von diesem Recht möchte die Stadt Cottbus Gebrauch machen.
Die Verlängerung der Veränderungssperre muss selbst als Satzung beschlossen und öffentlich bekannt
gemacht werden. Die Jahresfrist der Verlängerung beginnt mit dem Außerkrafttreten der erstmals erlassenen
Satzung.
Die am 12.07.2008 in Kraft getretene Veränderungssperre endet für die im Geltungsbereich der Satzung
l iegenden Grundstücke am 12.07 .2010. Für das von der Zurückstel lung betroffene Grundstück Flur 27 ,
Flurstück 127 bedart  es der individuel len Anrechnung des Zeitraumes, der sei t  der Zustel lung der ersten
Zurückstel lung nach $ 15 Abs. 1 BauGB, vergangen ist .  Danach endet die Veränderungssperre für das
betroffene Grundstück bereits im November 2009. Ausgehend vom Stand des formellen Verfahrens zur
Aufstel lung des Bebauungsplanes ist  davon auszugehen, dass bis zum Zeitpunkt des Außerkraft t retens der
Veränderungssperre der Bebauungsplan nicht wirksam werden wird.
Die Weiterführung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes mit der Offenlage des Entwurfes stand
unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Stadtverordnetenversammlung Cottbus das Einzelhandels- und
Zentrenkonzept bestätigt. Die Beschlussfassung über das Konzept erfolgte auf der Sitzung der Stadtverord-
netenversammlung Cottbus am 24.06.2009
Die Stadt Cottbus hält  an der Zielstel lung die mit  der Aufstel lung des Bebauungsplanes verfolgt wird, Schaffung
der planungsrecht l ichen Voraussetzungen für Nutzungen i .  S. von $ B BauNVO fest.  Entwicklungspotent iale für
Einzelhandelsansiedlungen in dem Bereich begründen sich gemäß Handlungsschwerpunkt 7 des
Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes nicht,  daher sind gemäß Aufstel lungsbeschluss Agglomerat ionen
(räumliche Konzentrat ion) von städtebaul ich schädl ichen Einzelhandelsnutzungen am Standort  auszuschl ießen.
Zur weiteren Sicherung dieser Zielstel lung bedarf  es der Verlängerung der Veränderungssperre gemäß $ 17
Abs. 1 BauGB um ein Jahr.  Die Veränderungssperre tr i t t  mit  dem Wirksamwerden des Bebauungsplanes
automatisch außer Kraft.
Gemäß derzeit geplantem Verfahrensablauf wird die Offenlage des Bebauungsplanentwurfs spätestens im
Februar/März 2010 und der Satzungsbeschluss in der Stadtverordnetenversammlung Juni 2010 angestrebt.
Infolge kann der Bebauungsplan mit  Bekanntmachung im Jul i  2010 Rechtskraft  er langen.
Die Information und Einbeziehung der von der Verlängerung der Veränderungssperre Grundstückseigentümer
ist erfolgt.

Anlaqen
Satzung

Finanziel le Auswirkungen :
1. Gesamtkosten:
keine

IJa X Nein

2. Sicherstel lunq der,  Finanzierunq:
entfällt

3.  Folqekosten:
keine


